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liehen Planauflagen werden die Plandoku
mente für die einzelnen Territorien fertigge
stellt, von den örtlichen Räten bestätigt und 
von den jeweils zuständigen Volksvertretun
gen beschlossen. Gemäß § 7 GöV gehört die 
Beschlußfassung über den Plan zur aus
schließlichen Kompetenz der Volksvertretun
gen. Der beschlossene V. ist verbindliche Ar- 
beits- und Handlungsgrundlage für alle Abge
ordneten, örtlichen Räte, deren Fachorgane, v 
Kombinate, Betriebe, Genossenschaften, 
Einrichtungen und Bürger. Vorhaben im 
„Mach mit!“-Wettbewerb dienen der Planer
füllung und dürfen nicht zu Lasten von Plan
vorhaben gehen. Leiter übergeordneter 
Fachorgane dürfen in Ausübung ihres Wei
sungsrechts nicht in beschlossene Pläne ein- 
greifen (§ 12 Abs. 3 GöV).
Mit dem V. werden zugleich der —> Haus
haltsplan, der —» Jugendförderungsplan und 
in den Städten, Stadtbezirken und Gemein
den das Programm für den „Mach mit!“- 
Wettbewerb beschlossen. Die beschlossenen 
Pläne sind mit hoher Plandisziplin zu erfüllen 
und bilden die Grundlage des —> sozialisti
schen Wettbewerbs in den Kombinaten, Be
trieben, Genossenschaften und Einrichtun
gen. Die örtlichen Volksvertretungen und ih
re Räte haben die Planerfüllung in ihrem Zu
ständigkeitsbereich zu organisieren und zu 
kontrollieren; sie unterstützen die Verwirkli
chung der Pläne in den zentral geleiteten 
Kombinaten und Einrichtungen. Sie sind be
rechtigt, von den Leitern Rechenschaft über 
die Planerfüllung zu verlangen. Die Räte in
formieren mit ihren Tätigkeitsberichten vor 
der Volksvertretung über Erfahrungen und 
Probleme bei der Erfüllung des Planes und 
schlagen Maßnahmen zur Sicherung von 
Planaufgaben und zur Einhaltung der Plan
disziplin vor.
Die Pläne bilden auch die Grundlage der Ar
beit der ständigen Kommissionen. Aus ihnen 
sind die Schwerpunkte für die Arbeitspläne 
der ständigen Kommissionen, für Ausspra
chen mit Fachorganen, Betriebsleitern und 
Werktätigen, für Untersuchungen und opera
tive Kontrollen des Plangeschehens abzulei- 
ten. Die Räte sind verpflichtet, die ständigen 
Kommissionen über den Stand der Planerfül
lung zu informieren und ihre Arbeit zu koor
dinieren.

H. Klapproth, Territoriale Entwicklung - ein 
zielstrebig geleiteter politischer Prozeß, Ber
lin 1983 (Der sozialistische Staat, Theorie - 
Leitung - Planung).

Vorschlagsrecht - Recht der —> Abgeordne
ten, unmittelbar auf die Arbeit der Volksver
tretung, des Rates und seiner Organe sowie 
der ständigen Kommissionen mit Vorschlä
gen Einfluß zu nehmen.
Im GöV ist das V. mit dem Recht der Abge
ordneten, Beschlußvorlagen einzubringen, 
verbunden (§ 17 Abs. 2).
Die Abgeordneten machen in zunehmendem 
Maße vom V. Gebrauch. Dazu gehören bei
spielsweise Anregungen für die Tagesord
nung der jeweiligen Tagung der Volksvertre
tung, zur Qualifizierung von Beschlüssen der 
Volksvertretung und des Rates sowie zur Ver
besserung der Arbeitsweise des Rates und sei
ner Organe. Nicht selten ergeben sich die 
Vorschläge aus Anliegen (Eingaben) von 
Bürgern oder Kollektiven. Verschiedentlich 
(meist auf Bezirks- und Kreisebene) werden 
Vorschläge der Abgeordneten zuvor im Kol
lektiv der ständigen Kommission beraten. 
Hier wird erwogen, ob sie in die Volksvertre
tung bzw. in den Rat gehören oder ob sie auf 
anderem Wege schneller wirksam werden 
können.
Aus dem V. ergibt sich die Pflicht der Verant
wortlichen (Tagungsleitung, Ratsmitglieder, 
Vorsitzende der ständigen Kommissionen), 
alle Vorschläge der Abgeordneten gewissen
haft zu prüfen und in die Beratung einzube
ziehen. Zu Vorschlägen für die Tagung muß 
im Prinzip auch dort Stellung genommen wer
den. Die Behandlung der Vorschläge erfolgt 
entsprechend den Festlegungen in der —> Ge
schäftsordnung der örtlichen Volksvertre
tung.

Vorsitzender der ständigen Kommission ^
von der Volksvertretung gewählter und mit 
der Leitung einer ständigen —> Kommission 
der örtlichen Volksvertretung beauftragter 
Abgeordneter (§ 14 Abs. 3 GöV).
Der V. muß dafür sorgen, daß die Kommis
sion ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten ei
genverantwortlich wahrnimmt und die Kol
lektivität, die persönliche Verantwortung und 
Aktivität aller Mitglieder entwickelt wird.
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